
Anlage 2

Synopse Videoüberwachung im Bundes- und Landes-Datenschutzrecht (Stand Ende 2025)

Die landesrechtlichen Vorschriften sind jeweils dem entsprechenden Absatz des § 4 BDSG zugeordnet

BDSG 1 LDSG Baden-Württemberg 1

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit 

sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte  

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere   

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-   

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der  

§ 18 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit Hilfe optisch-elek-

tronischer Einrichtungen (Videoüberwachung) sowie die Verarbeitung der da-

durch erhobenen personenbezogenen Daten ist zulässig, soweit dies im Rah-

men der Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts im

Einzelfall erforderlich ist,

1. um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen, die sich in öf-

fentlichen Einrichtungen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Amtsgebäuden oder 

sonstigen baulichen Anlagen öffentlicher Stellen oder in deren unmittelbarer  

Nähe aufhalten, oder 

2. um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, 

Amtsgebäude oder sonstige bauliche Anlagen öffentlicher Stellen sowie die 

dort oder in deren unmittelbarer Nähe befindlichen Sachen zu schützen und 

keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der be-

troffenen Personen überwiegen.

1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) v. 12.6.2018, GBl. S. 173.
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Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(2) Die Videoüberwachung ist durch geeignete Maßnahmen zum frühestmög-

lichen Zeitpunkt erkennbar zu machen; dabei ist der Verantwortliche mitzu-

teilen.

(3) Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur weiterverarbeitet werden, 

soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur 

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von 

Straftaten erforderlich ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Per-

son zugeordnet, besteht die Pflicht zur Information der betroffenen Person 

über diese Verarbeitung nach Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/-

679. § 8 gilt entsprechend.

(5) Die Videoaufzeichnungen und daraus gefertigte oder sich auf die Video-

überwachung beziehende Unterlagen sind unverzüglich, spätestens jedoch vier

Wochen nach der Datenerhebung zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung 
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von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten 

oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt werden.

(6) Öffentliche Stellen haben ihren jeweiligen Datenschutzbeauftragten unbe-

schadet des Artikels 35 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 rechtzeitig 

vor dem erstmaligen Einsatz einer Videoüberwachungseinrichtung den 

Zweck, die räumliche Ausdehnung und die Dauer der Videoüberwachung, den

betroffenen Personenkreis, die Maßnahmen nach Absatz 2 und die vorgesehe-

nen Auswertungen mitzuteilen und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben.

Gesetz zur Anpassung des besonderen Datenschutzrechts an die Verord-

nung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 für 

Justiz- und Bußgeldbehörden sowie zur Änderung vollzugsrechtlicher 

Gesetze v. 21.5.2019, GBl. Nr. 13, S. 189

§ 1 Zweck

§ 2 Anwendungsbereich

§ 3 Anwendung der Vorschriften des BDSG

(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften für 

die öffentlichen Stellen nach §§ 3, 5 bis 7 und 46 bis 81 und 83 BDSG ent-

sprechend für die verantwortlichen Stellen nach § 2 Absatz 1 und 4 mit der

Maßgabe, dass an die Stelle der oder des Bundesbeauftragten für den Daten-

schutz und die Informationsfreiheit die Aufsichtsbehörde nach § 8 Absatz 1 
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Satz 1 tritt. …

§ 4 Übermittlung personenbezogener Daten 

§ 5 Datenverarbeitung  unter Einsatz von Videotechnik in Vorführbereichen 

von Gerichtsgebäuden

§ 6 Verwendung mobiler Alarmgeräte durch Justizbedienstete 

Justizvollzugsgesetz Buch 1 (2009)

§ 35 Videotechnik

Vorläufer: § 20a DSG 2011  

Videobeobachtung und Videoaufzeichnung (Videoüberwachung)

(1) Mit Hilfe optisch-elektronischer Einrichtungen dürfen personenbezogene 
Daten erhoben werden (Videobeobachtung), wenn dies im Rahmen der Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts erforderlich ist,
1. um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen, die sich in öf-
fentlichen Einrichtungen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Amtsgebäuden oder 
sonstigen baulichen Anlagen öffentlicher Stellen oder in deren unmittelbarer 
Nähe aufhalten, oder
2. um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, 
Amtsgebäude oder sonstige bauliche Anlagen öffentlicher Stellen sowie die 
dort oder in deren unmittelbarer Nähe befindlichen Sachen  zu schützen, ins-
besondere die Begehung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeu-
tung oder Straftaten zu verhindern oder deren Verfolgung oder die Geltend-
machung von Rechtsansprüchen zu ermöglichen. Die Videobeobachtung ist 
nur zulässig, wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die in Satz 1 genannten Rechts-
güter, Einrichtungen oder Objekte gefährdet sind und
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2. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen überwiegen. 
(2) Die Videobeobachtung und die erhebende Stelle sind durch geeignete 
Maßnahmen erkennbar zu machen.
(3) Die Speicherung (Videoaufzeichnung), Übermittlung und Nutzung der 
nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, soweit sie zum Erreichen des ver-
folgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
überwiegende schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt wer-
den. Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur verarbeitet werden, soweit
dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Strafta-
ten erforderlich ist.
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Per-
son zugeordnet, ist diese über die Tatsache der Speicherung zu benachrichti-
gen. § 14 Abs. 2 und 3 findet entsprechende Anwendung.
(5) Die Videoaufzeichnungen und daraus gefertigte oder sich auf die Video-
überwachung beziehende Unterlagen sind unverzüglich, spätestens jedoch vier
Wochen nach der Datenerhebung zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten 
oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt werden.
(6) Der erstmalige Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen bedarf der 
vorherigen schriftlichen Freigabe durch die verantwortliche Stelle. Die schrift-
liche Freigabe hat folgende Angaben und Begründungen zu enthalten:
1. Zweck der Videoüberwachung,
2. Darlegung der Erforderlichkeit der Videobeobachtung und gegebenenfalls 
der Videoaufzeichnung, insbesondere auch in Bezug auf die räumliche Aus-
dehnung und den zeitlichen Umfang,
3. Tatsachen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1,
4. eine Abwägung mit den Interessen der Betroffenen,
5. Maßnahmen nach Absatz 2,
6. Namen der zugriffsberechtigten Personen und vorgesehene Datennutzungen
und -übermittlungen,
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7. Zeitpunkt der Löschung und gegebenenfalls Fristen für die Prüfung der 
Löschung sowie die hierfür maßgeblichen Erwägungen
und 
8. technische und organisatorische Maßnahmen nach § 9. 
Ist ein behördlicher Datenschutzbeauftragter bestellt, ist diesem der Entwurf 
der schriftlichen Freigabe zur Prüfung zuzuleiten. Für Änderungen des 
Verfahrens gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.

eingefügt durch das Gesetz zur Änderung des Landesdatenschutzgesetzes 
und anderer Rechtsvorschriften v. 7..2.2011 (GBl. S. 43), in Kraft getreten 
am 1.4.2011

BDSG 2 BayDSG2

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit 

sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte 

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere  

Art. 24 Videoüberwachung (zu Art. 6 DSGVO)

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten mit Hilfe von optisch-elektro-

nischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist zulässig, wenn dies im Rah-

men der Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts 

erforderlich ist,

1. um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen, die sich im

Bereich öffentlicher Einrichtungen, öffentlicher Verkehrsmittel, von  Dienst-

gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen öffentlicher Stellen oder in deren 

unmittelbarer Nähe aufhalten, oder

2. um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, 

Dienstgebäude oder sonstige bauliche Anlagen öffentlicher Stellen sowie die 

dort oder in deren unmittelbarer Nähe befindlichen Sachen zu schützen

2 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) v. 15.5.2018, GVBl. S. 230.
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Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige    

Interessen der betroffenen Personen beeinträchtigt werden.

(2) Die Videoüberwachung ist durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu ma-

chen. Dabei ist der Verantwortliche anzugeben, soweit dieser nicht aus den 

Umständen hervorgeht.

(3) Die Daten dürfen für den Zweck verarbeitet werden, für den sie erhoben 

worden sind, für einen anderen Zweck nur, soweit dies zur Abwehr von Ge-

fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zur Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten erfor-

derlich ist.

(4) Die nach Abs. 1 erhobenen und gespeicherten Daten sowie daraus gefer-
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des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

tigte Unterlagen sind spätestens zwei Monate nach der Erhebung zu löschen, 

soweit sie nicht zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung, zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeu-

tung oder von Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen be-

nötigt werden.

(5) Öffentliche Stellen haben ihrem behördlichen Datenschutzbeauftragten un-

beschadet des Art. 35 Abs. 2 DSGVO rechtzeitig vor dem Einsatz einer Vi-

deoüberwachung den Zweck, die räumliche Ausdehnung und die Dauer der 

Videoüberwachung, den betroffenen Personenkreis, die Maßnahmen nach 

Abs. 2 und die vorgesehenen Auswertungen mitzuteilen und ihm Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben.

BDSG 3 BbgDSG3

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit 

sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte 

Zwecke 

§ 28 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Erhebung personenbezogener Daten mit Hilfe von optisch-elektroni-

schen Einrichtungen (Videoüberwachung) und deren weitere Verarbeitung ist 

zulässig, wenn dies

1. zur Erfüllung der Aufgaben öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts,

3. zum Schutz des Eigentums oder Besitzes oder

4. zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen

3 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Land Brandenburg (Brandenburgisches Datenschutzgesetz - BbgDSG)  v. 8.5.2018, GVBl. I Nr. 7.
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erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere  

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass überwiegende schutz-

würdige Interessen der betroffenen Personen entgegenstehen.

(2) Die Videoüberwachung, die Angaben nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe 

a bis c der Verordnung (EU) 2016/679 sowie die Möglichkeit, bei der oder 

dem Verantwortlichen die weiteren Informationen nach Artikel 13 der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 zu erhalten, sind durch geeignete Maßnahmen zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit dies zur 

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von 

Straftaten erforderlich ist.

9



öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(4) Werden durch eine Videoüberwachung erhobene personenbezogene Daten 

einer bestimmten Person zugeordnet oder zu anderen als den in Absatz 1 ge-

nannten Zwecken verarbeitet, ist die betroffene Person ergänzend zu den Ar-

tikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 zu informieren, soweit und 

solange der Zweck der Verarbeitung hierdurch nicht gefährdet wird. § 10 gilt 

entsprechend.

BDSG 4 BlnDSG4

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit 

sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte 

Zwecke 

§ 20 Videoüberwachung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in öffentlich zugänglichen 

Räumen mit Hilfe optisch-elektronischer Einrichtungen (Videoüberwachung) 

ist zulässig, soweit sie zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden 

Aufgabe oder zur Wahrnehmung des Hausrechts erforderlich ist und keine 

Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Perso-

nen überwiegen.

4 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung (Berliner Datenschutzgesetz – BlnDSG) v. 13.6.2018, GVBl. S. 418.
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erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere  

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(2) Videoüberwachte Bereiche sind so zu kennzeichnen, dass Personen vor 

dem Betreten über den Umstand der Videoüberwachung sowie über den Na-

men und die Kontaktdaten des Verantwortlichen informiert werden.

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit dies zur 

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von 

Straftaten erforderlich ist.

11



(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(4) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten aus öffentlich zugängli-

chen Räumen des öffentlichen Personennahverkehrs gilt abweichend von Ab-

satz 3, dass

1. sie für einen anderen Zweck nur verarbeitet werden dürfen, soweit dies für 

die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten erforderlich ist, und

2. für diesen Zweck ihre Übermittlung ausschließlich an die Polizei Berlin und

an die Strafverfolgungsbehörden zulässig ist.

Der Verantwortliche hat durch ein mit der Polizei Berlin abzustimmendes Si-

cherheitskonzept zu gewährleisten, dass Aufzeichnungen spätestens nach 48 

Stunden gelöscht werden, sofern deren Speicherung nicht für einen der Zwe-

cke des Satzes 1 Nummer 1 erforderlich ist.

(5) Unbeschadet der Verpflichtung des Verantwortlichen zur Löschung auf 

Grund anderer Vorschriften sind nach Absatz 1 erhobene personenbezogene 

Daten unverzüglich zu löschen, wenn schutzwürdige Interessen der betroffe-

nen Person einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

BDSG 5 BremDSGVOAG5

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume § 15 Videoüberwachung

5 Bremisches Ausführungsgesetz zur EU-Datenschutzgrundverordnung (BremDSGVOAG) v. 8.5.2018, Brem.GBl. S. 131.
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(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte  

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere 

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Bereiche mit optisch-elektroni-

schen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie zur 

Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder in Aus-

übung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, zum 

Schutz von Personen, Eigentum oder Besitz oder zur Kontrolle von Zugangs-

berechtigungen erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 

schutzwürdige Interessen betroffener Personen überwiegen.

(2) Der Umstand der Videoüberwachung, die Angaben nach Artikel 13 Absatz

1 Buchstabe a bis c der Verordnung (EU) 2016/679 in der jeweils geltenden 

Fassung sowie die Möglichkeit, beim Verantwortlichen die weiteren Informa-

tionen nach Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in der jeweils gelten-

den Fassung zu erhalten, sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu ma-
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(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

chen.

(3) Die Verarbeitung von nach Absatz 1 erhobenen personenbezogenen Daten 

ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des mit der Videoüberwachung verfolg-

ten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutz-

würdige Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Für einen anderen 

Zweck dürfen sie nur weiterverarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten 

und Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Per-

son zugeordnet, ist die betroffene Person gemäß Artikel 13 und 14 der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 in der jeweils geltenden Fassung zu informieren. Die 

Pflicht zur Information der betroffenen Person besteht ergänzend zu der in Ar-

tikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 in der jeweils geltenden Fas-

sung und ergänzend zu den in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 

2016/679 in der jeweils geltenden Fassung genannten Ausnahmen nicht, so-

weit und solange die Information die öffentliche Sicherheit oder die Verfol-

gung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gefährden würde. § 8 Absatz 

2 gilt entsprechend.

(5) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn 

sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdi-

ge Interessen der betroffenen Person einer weiteren Speicherung entgegenste-
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hen. Dies gilt nicht, wenn sie zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-

cherheit oder zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten erfor-

derlich sind.

BDSG 6 HmbDSG6

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-

elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte 

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere  

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der  

§ 9 Videoüberwachung

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Bereiche mit optisch-elektroni-

schen Einrichtungen (Videobeobachtung) ist nur zulässig, soweit und solange 

sie 

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen oder 

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interes-

sen der Betroffenen überwiegen. Die Beobachtung nicht-öffentlich zugängli-

cher Bereiche ist über die in Satz 1 genannten Voraussetzungen hinaus nur zu-

lässig, soweit und solange dies zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben oder

Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte erfor-

derlich ist.

6 Hamburgisches Datenschutzgesetz (HmbDSG) v. 18.5.2018, HmbGVBl. S. 145.
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Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(3) Videobeobachtung und Videoaufzeichnung sowie die verantwortliche 

Stelle sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt durch geeignete Maßnahmen er-

kennbar zu machen.

(2) Die Speicherung (Videoaufzeichnung) oder Verwendung der nach Ab-

satz 1 erhobenen Daten ist zulässig, soweit und solange sie zum Erreichen des 

verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 

schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Eine Verarbeitung zu 

einem anderen Zweck ist nur zulässig, wenn dies zur Verfolgung von Strafta-

ten oder zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 

oder für bedeutende Sach- oder Vermögenswerte erforderlich ist.

BDSG 7 HDSIG7
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§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

ronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte 

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere 

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektroni-

schen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Inter-

essen der Betroffenen überwiegen.

(2) Der Umstand der Beobachtung sowie der Name und die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt erkennbar zu machen.

7 Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) v. 3.5.2018, GVBl. S. 82.
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(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Abs. 1 erhobenen Daten ist 

zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und 

keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen 

überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbeitet wer-

den, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche 

Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten und nicht geringfügigen Ord-

nungswidrigkeiten erforderlich ist.

(4) Die Daten sind zu löschen, sobald sie zur Erreichung des Zwecks nicht 

mehr erforderlich sind oder wenn schutzwürdige Interessen der Betroffenen 

einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

BDSG 8 DSG M-V8

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

§ 4 Videoüberwachung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten mit Hilfe von optisch-elektro-

nischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist zulässig, wenn dies 

1. zur Wahrnehmung des Hausrechts,

8 11 Datenschutzgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesdatenschutzgesetz - DSG M-V) v. 22.5.2018, GVOBl. M-V S. 193.
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1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte   

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere 

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

2. zum Schutz des Eigentums oder Besitzes oder

3. zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass überwiegende schutz-

würdige Interessen der betroffenen Personen entgegenstehen.

(2) Die Videoüberwachung, die Angaben nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe 

a bis c der Verordnung (EU) 2016/679 sowie die Möglichkeit, bei der oder 

dem Verantwortlichen die weiteren Informationen nach Artikel 13 der Verord-

nung (EU) 2016/679 zu erhalten, sind durch geeignete Maßnahmen zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen. 

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit dies zur 

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von 

Straftaten erforderlich ist. 
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Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

BDSG 9 NDSG9

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte  

§ 14 Videoüberwachung

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mithilfe von optisch-

elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) und die weitere Verarbei-

tung der dadurch erhobenen personenbezogenen Daten sind zulässig, soweit 

sie zur Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe er-

forderlich sind und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der von der Videoüberwachung betroffenen Personen überwiegen. 

9 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) v. 16.5.2018, Nds. GVBl. S. 66.
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Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere 

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

Zur Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe gehören auch 

1. der Schutz von Personen, die der beobachtenden Stelle angehören oder die-

se aufsuchen, 

2. der Schutz von Sachen, die zu der beobachtenden Stelle oder zu den Perso-

nen nach Nummer 1 gehören, und 

3. die Wahrnehmung des Hausrechts der beobachtenden Stelle.

Zu einem anderen Zweck dürfen die nach Satz 1 erhobenen Daten nur verar-

beitet werden, soweit dies zur Abwehr einer konkreten Gefahr für die öffent-

liche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist; § 6 Abs. 5

gilt entsprechend. 

(2) Die Videoüberwachung ist durch geeignete Maßnahmen zum frühestmög-

lichen Zeitpunkt erkennbar zu machen. Zudem ist auf den Namen und die 

Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie die Möglichkeit, bei dem Verant-

wortlichen die Informationen nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverord-

nung zu erhalten, hinzuweisen.
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öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(3) Beim Einholen des Rates der oder des Datenschutzbeauftragten zu einer 

Videoüberwachung nach Artikel 35 Abs. 2 der Datenschutz-Grundverordnung

hat die öffentliche Stelle insbesondere den Zweck, die räumliche Ausdehnung 

und die Dauer der Videoüberwachung, den betroffenen Personenkreis, die 

Maßnahmen nach Absatz 2 und die vorgesehenen Auswertungen mitzuteilen.

BDSG 10 DSG NRW10

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

§ 20 Videoüberwachung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in öffentlich zugänglichen Be-

reichen mittels optisch-elektronischer Einrichtungen (Videoüberwachung) 

durch öffentliche Stellen ist zulässig, wenn dies 

1. zur Wahrnehmung des Hausrechts, 

10 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) v. 25.5.2018, GV. NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404.
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2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte  

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere  

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

2. zum Schutz des Lebens, der Gesundheit, des Eigentums oder Besitzes oder 

3. zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interes-

sen der betroffenen Personen überwiegen.

(2) Der Umstand der Videoüberwachung, die Angaben nach Artikel 13 Absatz

1 Buchstabe a bis c der Verordnung (EU) 2016/679 sowie die Möglichkeit, bei

der oder dem Verantwortlichen die weiteren Informationen nach Artikel 13 

der Verordnung (EU) 2016/679 zu erhalten, sind durch geeignete Maßnahmen 

zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen. 

(3) Die Verarbeitung der nach Absatz 1 erhobenen Daten zu einem anderen 

Zweck ist nur zulässig, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentli-

che Sicherheit, zur Verfolgung von Straftaten oder zur Geltendmachung von 

Rechtsansprüchen gegenüber betroffenen Personen erforderlich ist und keine 
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entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen betroffener Per-

sonen überwiegen.

(4) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten sind unverzüglich zu löschen. Dies 

gilt nicht, sofern die Daten zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-

cherheit, zur Verfolgung von Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechts-

ansprüchen gegenüber der betroffenen Person erforderlich sind. 

BDSG 11 LDSG Rheinland-Pfalz11

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte  

§ 21 Videoüberwachung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten mit Hilfe von optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist zulässig, wenn dies

1. zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Aus-

übung öffentlicher Gewalt, 

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 

3. sonst zum Schutz des Eigentums oder Besitzes oder zur Kontrolle von Zu-

11 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) v. 8.5.2018, GVBl. S. 93.
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Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere  

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

gangsberechtigungen

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass überwiegende schutz-

würdige Interessen der betroffenen Personen entgegenstehen. Bei der Video-

überwachung von Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen Einrichtungen des 

öffentlichen Schienen-, Schiffs-, Bus- und Seilbahnverkehrs gilt der Schutz 

von Leben, Gesundheit oder Freiheit von sich dort aufhaltenden Personen als 

ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Videoüberwachung, die Angaben nach Artikel 13 Abs. 1 

Buchst. a bis c der Datenschutz-Grundverordnung sowie die Möglichkeit, 

beim Verantwortlichen die weiteren Informationen nach Artikel 13 der Daten-

schutz-Grundverordnung zu erhalten, sind durch geeignete Maßnahmen er-

kennbar zu machen.

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit dies zur 

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von 

Straftaten erforderlich oder dies gesetzlich geregelt ist.
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öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(4) Werden durch eine Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten 

Person zugeordnet, ist die betroffene Person über eine Verarbeitung entspre-

chend Artikel 13 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung zu informieren, 

soweit und solange der Zweck der Verarbeitung hierdurch nicht gefährdet 

wird. § 12 gilt entsprechend.

(5) Das nach Absatz 1 gewonnene Bildmaterial und daraus gefertigte Unter-

lagen sind spätestens nach zwei Monaten zu löschen oder zu vernichten, so-

weit diese nicht zur Verfolgung von Straftaten, zur Geltendmachung von 

Rechtsansprüchen oder wegen entgegenstehender schutzwürdiger Interessen 

betroffener Personen, insbesondere zur Behebung einer bestehenden Beweis-

not, erforderlich sind. Bis zur Aussonderung der Daten ist die Verarbeitung 

der personenbezogenen Daten im Sinne von Artikel 18 der Datenschutz-

Grundverordnung einzuschränken.

(6) Überwacht ein Verantwortlicher zur Wahrnehmung einer Aufgabe syste-

matisch, dauerhaft oder in einem eine Vielzahl von Personen betreffenden 

Umfang öffentlich zugängliche Bereiche und besteht ein hohes Risiko für die 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, ist eine Datenschutz-Folgen-

abschätzung nach Artikel 35 Abs. 3 Buchst. c der Datenschutz-Grundverord-

nung durchzuführen.

(7) Der Einsatz von Attrappen ist unter den Voraussetzungen der Absätze 1 
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und 2 zulässig.

BDSG 12 SDSG12

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte 

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere  

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

§ 25 Videoüberwachung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten mit Hilfe von optisch-elektro-

nischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist zulässig, wenn dies im Rah-

men der Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts 

erforderlich ist, 

1. um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen, die sich im 

Bereich öffentlicher Einrichtungen, öffentlicher Verkehrsmittel, von Dienst-

gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen öffentlicher Stellen oder in deren 

unmittelbarer Nähe aufhalten, oder

2. um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, 

Dienstgebäude oder sonstige bauliche Anlagen öffentlicher Stellen sowie die 

dort oder in deren unmittelbarer Nähe befindlichen Sachen zu schützen 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen beeinträchtigt werden.

12 Saarländisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Saarländisches Datenschutzgesetz – SDSG) v. 28.1.2008, Amtsbl. S. 293, ber. S. 883. 
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(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(2) Der Umstand der Videoüberwachung, Name und Kontaktdaten der ver-

antwortlichen Stelle sowie die Möglichkeit, beim Verantwortlichen die Infor-

mationen nach Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 zu erhalten, sind 

durch geeignete Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu 

machen.

(3) Die Daten dürfen für den Zweck verarbeitet werden, für den sie erhoben 

worden sind, für einen anderen Zweck nur, soweit dies zur Abwehr von Ge-

fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zur Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten erfor-

derlich ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Per-

son zugeordnet und verarbeitet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung entsprechend Artikel 13 und 14 der 

Verordnung (EU) 2016/679. § 10 gilt entsprechend.

(5) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn 

sie zur Erreichung des verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind. Dies 

gilt nicht, wenn sie zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, 

zur Verfolgung von Straftaten oder zur Geltendmachung von zivilrechtlichen 

Ansprüchen erforderlich sind.
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(6) Öffentliche Stellen haben ihren behördlichen Datenschutzbeauftragten un-

beschadet des Artikel 35 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 rechtzeitig 

vor dem Einsatz einer Videoüberwachung nach Absatz 1 den Zweck, die 

räumliche Ausdehnung und die Dauer der Videoüberwachung, den betroffe-

nen Personenkreis, die Maßnahmen nach Absatz 2 und die vorgesehenen Aus-

wertungen mitzuteilen.

BDSG 13  SächsDSDG13

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte  

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere  

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

§ 13 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Erhebung personenbezogener Daten mit Hilfe von optisch-elektroni-

schen Einrichtungen (Videoüberwachung), deren Speicherung und sonstige 

Verarbeitung sind nur zulässig, soweit dies jeweils zur Wahrnehmung einer im

öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder in Ausübung des Hausrechts 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen betroffener Personen überwiegen.

13 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz v. 26.4.2018, SächsGVBl. S. 198, 199.
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Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

(3) Die Tatsache der Videoüberwachung, der Name und die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen sowie die Möglichkeit, beim Verantwortlichen die weiteren 

Informationen nach Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 zu erhalten, 

sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.

(2) Eine Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit dies 

zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung 

von Straftaten, zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur Wahrung 

schutzwürdiger Interessen betroffener Personen, insbesondere zur Behebung 

einer bestehenden Beweisnot, erforderlich ist.

(4) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten sind unverzüglich, spätestens ei-

nen Monat nach der Erhebung zu löschen, soweit sie zur Erreichung der Zwe-

cke nach Absatz 1 und 2 nicht mehr erforderlich sind.
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des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.
Vorher: Gesetz zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Datenschutzgesetz – SächsDSG) v. 25.8.2003, 
SächsGVBl. S. 330

§ 33 Videoüberwachung und Videoaufzeichnung
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektroni-
schen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit dies zur 
Aufgabenerfüllung, insbesondere zur Gewährleistung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung, oder zur Wahrnehmung eines Hausrechts erforderlich ist 
und schutzwürdige Interessen Betroffener nicht überwiegen. 
(2) Die Speicherung von nach Absatz 1 erhobenen Daten (Videoaufzeichnung)
und deren weitere Verarbeitung ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des ver-
folgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. 2Für einen anderen 
Zweck dürfen sie nur verarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten erforderlich ist.
(3) Die Tatsache der Videoüberwachung und die verantwortliche Stelle sind, 
soweit nicht offenkundig, durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. 
(4) Das nach Absatz 1 gewonnene Bildmaterial und daraus gefertigte Unter-
lagen sind spätestens nach zwei Monaten zu löschen oder zu vernichten, so-
weit diese nicht zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, 
zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder wegen entgegenstehender 
schutzwürdiger Interessen Betroffener, insbesondere zur Behebung einer be-
stehenden Beweisnot, erforderlich sind. § 20 Abs. 3 bleibt unberührt.
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BDSG 14 DSAG LSA14

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte  

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere  

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

§ 4 Optisch-elektronische Beobachtung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten aus öffentlich zugänglichen 

Bereichen durch optisch-elektronische Einrichtungen ist zulässig, soweit dies

1. zur Wahrnehmung des Hausrechts, 

2. zum Schutz des Eigentums oder Besitzes oder 

3. zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen, insbesondere in Durchführung  

technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Schutz personenbezoge-

ner Daten,

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Inter-

essen der Personen, die sich im Aufnahmebereich der Einrichtung befinden, 

überwiegen.

14 § 8 Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und zur Anpassung des allgemeinen Datenschutzrechts in Sachsen-Anhalt (Datenschutz-Grundver-
ordnungs- Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA) v. 18.2.2020, GVBl. LSA S. 25.
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(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(2) Die Möglichkeit der Beobachtung muss für betroffene Personen, die sich 

im Aufnahmebereich der optisch-elektronischen Einrichtung befinden, erkenn-

bar sein. Zudem ist auf den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortli-

chen sowie auf die Möglichkeit, bei dem Verantwortlichen die Informationen 

nach Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 zu erhalten, hinzuweisen.

(3) Die Daten dürfen für einen anderen Zweck nur verarbeitet werden, soweit 

dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfol-

gung von Straftaten erforderlich ist.

(4) Der Einsatz von Attrappen ist unter entsprechender Anwendung der Ab-

sätze 1 und 2 zulässig.
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BDSG 15 LDSG Schleswig-Holstein15 
§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte  

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere  

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

§ 14 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektroni-

schen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit dies 

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen oder 

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interes-

sen der betroffenen Personen überwiegen. Hierbei dürfen Daten einschließlich

Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 verar-

beitet werden. Die automatisierte Verarbeitung biometrischer Daten zur Iden-

tifizierung natürlicher Personen ist nicht zulässig. 

(2) Der Umstand der Beobachtung, die Angaben nach Artikel 13 Absatz 1 

15 Schleswig-Holsteinisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) v. 2.5. 2018, GVOBl  S. 126.
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des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

Buchstabe a bis c der Verordnung (EU) 2016/679 sowie die Möglichkeit, bei 

der oder dem Verantwortlichen die weiteren Informationen nach Artikel 13 

der Verordnung (EU) 2016/679 zu erhalten, sind durch geeignete, zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt wahrnehmbare Maßnahmen erkennbar zu machen. 

(3) Die weitere Verarbeitung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, 

wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine An-

haltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 

überwiegen. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit 

dies zur Abwehr von Gefahren für die nationale und öffentliche Sicherheit, zur

Verfolgung von Straftaten oder zur Vollstreckung von Strafen erforderlich ist. 

Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Per-

son zugeordnet oder zu anderen als den in Absatz 1 genannten Zwecken ver-

arbeitet, besteht die Pflicht zur Information der betroffenen Person über die 

Verarbeitung entsprechend Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 ,

soweit und solange der Zweck der Verarbeitung hierdurch nicht gefährdet 

wird. 

(5) Wenn und soweit die Daten nicht mehr zur Erreichung der Zwecke nach 

den Absätzen 1 und 3 erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen des Be-

troffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen, sind die Daten zu lö-

schen. Die Löschung erfolgt unverzüglich. 
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BDSG 16 ThürDSG16

§ 4 Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-

tronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)

ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte  

Zwecke 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Bei der Videoüber-

wachung von

1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie insbesondere 

Sport-, Versammlungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren oder

Parkplätzen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflächigen Einrichtun-

gen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs gilt der 

Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit von dort aufhältigen Per-

sonen als ein besonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die Kontaktdaten

§ 30 Videoüberwachung

(1) Die Videobeobachtung oder -aufzeichnung mit Hilfe optisch-elektroni-

scher Einrichtungen (Videoüberwachung) ist zulässig, wenn dies zur Wahr-

nehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder in Ausübung

öffentlicher Gewalt 

1. zum Schutz von Personen, die der überwachenden Stelle angehören oder sie

aufsuchen, oder 

2. zum Schutz von Sachen, die der zu überwachenden Stelle oder den Perso-

nen nach Nummer 1 gehören, 

erforderlich ist. Es dürfen keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Person überwiegen.

(2) Der Umstand der Videoüberwachung und die Informationen nach Arti-

16 Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) v. 6.6.2018, GVBl. S. 229.
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des Verantwortlichen sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-

möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 

Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks er-

forderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur weiterverarbei-

tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und

öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich

ist.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 

des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimm-

ten Person zugeordnet, so besteht die Pflicht zur Information der be-

troffenen Person über die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

kel 13 Abs. 1 Buchst. a bis c der Verordnung (EU) 2016/679 sowie die Mög-

lichkeit, beim Verantwortlichen die weiteren Informationen nach Artikel 13 

der Verordnung (EU) 2016/679 zu erhalten, sind durch geeignete Maßnahmen 

erkennbar zu machen.

(3) Die Verarbeitung der nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn 

dies zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhalts-

punkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen Person über-

wiegen.

(4) Für einen anderen Zweck dürfen nach Absatz 1 erhobene Daten nur verar-

beitet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-

cherheit, zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeut-

ung oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

(5) Videoaufzeichnungen und aus der Videoüberwachung erhobene Daten 

sind unverzüglich zu löschen. Sie sind nur dann abweichend von Artikel 17 

Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 nicht unverzüglich zu löschen, soweit 

sie zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung, zur

Verfolgung von Straftaten oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen b-

enötigt werden.
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